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Kantone Appenzell I.-Rh., St.Gallen. 169

wohnenden Außerrhodern und in Appenzell A.-Rh. wohnenden
St. Gallern, die schulpflichtig und in Anstalten für Anormale
versorgt sind, wird dem Regierungsrat des Kantons St. Gallen
folgende Erklärung abgegeben:

Appenzell A.-Rh. wird, auf Grund der Erklärung des
st. gallischen Departements des Innern, vom 17. Februar
1925, nach welcher dieses bereit ist, taubstumme, blinde,
augenkranke, schwachsinnige, aber bildungsfähige und in
entsprechenden Anstalten versorgte Kinder von Bürgern
des Kantons Appenzell A.-Rh., die im Kanton St. Gallen
wohnhaft sind, während der Dauer der obligatorischen
Schulpflicht, jährlich im Minimum mit Fr. 150.— zu
unterstützen, Kinder von st. gallischen Kantonsbürgern, die in
Appenzell A.-Rh. wohnen, konstant und in gleichem Maß
unterstützen, wie die Kinder von Kantonsangehörigen.

Die Unterstützungsdauer erstreckt sieh bloß auf die
Dauer des schulpflichtigen Alters der Kinder, nieht
darüber hinaus. Nicht einbezogen in die Reziprozitätserklärung

sind krüppelhafte und epileptische Kinder.
Diese Gegenrechtserklärung tritt sofort in Kraft.

XVI. Appenzell I.-Rh.
Fortbildungsschulen.

I. Revision der kantonalen Schulverordnung vom 29. Oktober 1896.
(Art. 41. [Großratsbeschluß vom 30. März 1925.]) «)

2. Verordnung betreffend die staatliche Unterstützung der
hauswirtschaftlichen Berufsbildung der schulentlassenen Töchter. (Vom
26. Mai 1925.)i)

XVII. Kanton St. Gallen.
Allgemeines.

Nachtrag zum Regulativ betreffend Erstellung, Unterhalt und Benützung

von Schulhausbauten (Vom Erziehungs rate erlassen am
8. Juni 1925 ; vom Regierungsrate genehmigt am 12. Juni 1925.)
Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen,
In Abänderung des Regulatives betreffend Erstellung, Unterhalt

und Benützung von Schulhausbauten vom 9. Juli 1907,

verordnet :

l) Text in einleitender Arbeit.
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